
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
4814/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/66/660/2 

 Freigabedatum 
25.01.2011 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Baubeschluss für den Ausbau der Lützerathstraße von Rösrather Straße bis Rather 
Mauspfad sowie Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des 
Finanzplanes; hier Teilplan 1201, Straßen, Wege, Plätze 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Verkehrsausschuss 15.02.2011       

Bezirksvertretung 8 (Kalk) 17.02.2011       

Verkehrsausschuss 22.03.2011       

Finanzausschuss 04.04.2011       

Rat 07.04.2011       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat beschließt auf der Grundlage des Beschlusses des Verkehrsausschusses vom 
01.03.2007 den Ausbau der Lützerathstraße und beauftragt die Verwaltung, die entsprechenden 
Vergabeverfahren vorzubereiten. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfahrens 
wird verzichtet. 
 
Gleichzeitig beschließt der Rat die Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des 
Finanzplanes in Höhe von 2.000.000 € im Teilplan 1201, Straßen, Wege, Plätze bei der Finanz-
stelle 6603-1201-8-5582, Lützerathstraße, Ausbau (Rösrather Straße –Am Burgacker), Teilplan-
zeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2011. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   3.082.916,04 €  60% .   €   € € 

   (Investiv)          Der zuwendungsfähigen Kosten 
 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Siehe Anlage 1 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 2 - 4 
 
 
 


